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Die Genehnigung wird mit folgenden Nalgaben versehen: 

1. Zur Vermeidung von wilden Fahren auderhalb der Bahn ist nach 

Maßgabe des Foretamtes Aie Ütrecke zum Wald hin zwischen den 

Grenzpunkten 27 und 30 (siehe Anhang 4) zit einer Aauerhaften 

üolzbarriere - in ca, 7 na löhe über dem Erdboden - abzus 

sperren, 

?. Die Eimmessung des Start- und Zieltums ist beim Katastermt 

Lebach zu beantragen. 

5. Die Abnahme der »tatisch beanspruchten Teile des Turmes hat 

durch den von seiten der Unteren Bauaufsichtsbehörde Bearlouis 

beauftrasten Prüfingenieur zu erfolgen, Erst nach dessen Be» 

stätigung der Standsicherheit un‘ Abnahme durch die 0. r. Tienst- 
stelle Aarf der Turm genutzt werden. 

Zetzieb 
üier werden die bereits bestehenden Vorschriften in Form von Nadge- 

ben wiederholt und ergünst: 

1. Es dürfen mur für den Moto=-Cross-Üport zugelassene Motorräder 

zum Einsatz gebracht werden, wobei darauf zu achten ist, daß 

die Schalldämpfer stets ordnunzeremäß montiert sind. 

Sollte an einem Fahrzeug der Schallääupfer aurch Beschädigung 

seine Funktion nicht mehr erfüllen, ist es zofort stillzu= 

setzen. 

2. Der An- und Abverkehr ist auf ein erforderliches Mindestnaß 

zu beschränken. 

3. Es ist dafür üorge zu tragen, daß die Bahn mur von Clubmit» 

eliedern bzw. nur mit Erlaubnis des Clubs bemitat wir?, 

> 3 -



3% 

4, Außerhalb der festgesetzten un? an fer Strecke ausgehängten 

Trainingszeiten Aarf die Bahn nicht bemutzt werden. 

5. Im kahmen von öffentlichen iennveranstaltungen ist im Einver- 

nehmen mit der Ürtspolizeibehörde Lebach ein geordneter Am» 

und Abverkehr der Besucher sicherzustellen, so dal die A» 

‚wohner iu Bereich der Zufahrt von Stadtteil Hoxberg her keinen 

erheblichen Beeinträchtigungen ausgesdut sin?. Das gleiche gilt 

für die Parkraumbeschaffung. 

6. Nie Termine Öffentlicher liennversanstaltungen sind den Gewerbe» 

aufsichtsaut und der UOrtspoliseibehörde Lebach frühzeitig 

schriftlich nitzuteilen. 

Bei iiennverenstaltungen, an denen grüßere Besucherzahlen zu 

erwarten sind, ist Aie Kennstrecke vor jeden Lauf mit einem 

öprengwagen ausreichen! zu beieuchieu, un die ns 

auf ein ljänmdestnad su redusieren. 

Zeszlntung 
Der Zweired-Club Hoxberg e.V. beantragte wit üchreiben von 18. Juni 

1980 die wesentliche Änderung der gemäß 5 67 Aus, 2 Blnücht ange 

seigten NMoto-Cross-kennbahn, Die Ändorung besteht in der Verlängerung 

des Parcours auf 1.560 u unter grundsützlicher Beibehaltung der Am» 

lagenfläche sowie Errichtung eines ütart- und Zeitnehnerturus. 

Die Genehmigungspflicht nach 9 15 Abs. 1 in Verbindung mit 5 19 

Zundes-Inniscionsschutzresetz (BImäöcht) ergibt sich aus ü 4 Ziffer 39 
der Vierten Verordnung zur Duschführung des BInöchG (Verordnung über 

genehnigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV - von 14, Februar 1975 

(Gl. I &. 49). 
y 

Nach ü 1 Ab.s 2 der Verordnung über die kegelung von Zuständigkeiten 

nach dem ZlnichG vom 4, Juni 1974 (Autsblatt Ir. 55) ist das Gowerbe- 
aufsichtsant des Saarlandes Genehmirungsbehörde für Aie Erteilung 
einer Genehmigung nach 5 19 Blmöcht, 
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